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	Elterninformation



	Sehr geehrte Eltern!

	Das nachfolgende Merkblatt des Landeschulrates für Steiermark zum
	Umgang mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten („LRS“) wird von
	den	steirischen	SchulpsychologInnen	als	wichtige	und	richtige
	Neuorientierung begrüßt.

	Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten werden demnach nicht länger
	als Störung betrachtet, sondern als eine Beeinträchtigung, die einer
	gezielten Förderung bedarf und das schulische Fortkommen nicht
	mehr	hemmen	soll.	Die	Einholung	eines	schulpsychologischen
	Gutachtens sollte nach den neuen Richtlinien nicht mehr notwendig
	sein.

	Bei Bedarf werden wir Ihnen weiterhin gerne unsere fachliche
	Unterstützung	und	Beratung	bei	der	Analyse	von	Lese-	und
	Rechtschreibschwierigkeiten anbieten und mithelfen, die nötigen
	Fördermaßnahmen von Schule und Elternhaus zu koordinieren.


	Mit freundlichen Grüßen



	Schulpsychologie/Bildungsberatung
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	Merkblatt der Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung

	Kommentar zum Erlass „Legasthenie/Lese -/Rechtschreibstörung“ für die AHS
	GZ.: IV Le 70/3-2005

	1. Laut LBVO § 16 (1) (Leistungsbeurteilungsverordnung)	sind für die Beurteilung von
	Schularbeiten in Deutsch in jedem Fall die Bereiche Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit
	und	Schreibrichtigkeit	in	gleichem	Ausmaß	heranzuziehen.	Einer	einseitigen
	Hervorhebung der Rechtschreibung wird daher eine unmissverständliche Absage erteilt.
	Verordnungskonform akzeptiert die Arbeitsgemeinschaft für Deutsch auch keine
	stringenten Fehlerobergrenzen bei der Beurteilung.
	2. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass für die Gesamtbeurteilung in Deutsch, wie
	auch in den lebenden Fremdsprachen, mündliche Leistungen mindestens den selben
	Stellenwert haben wie schriftliche. Gerade Schüler/innen mit Lese-/Rechtschreib-
	Schwierigkeiten („LRS“) muss es ermöglicht werden, diese Schwäche durch Stärken in
	anderen Teilbereichen auszugleichen. Diese Vorgangsweise entspricht auch dem
	didaktischen Prinzip der Individualisierung.

	3. Die psychologische Feststellung, dass eine „Lese-/Rechtschreib-Schwierigkeit“ vorliegt,
	weist lediglich auf die Notwendigkeit einer gezielten und intensiven Förderung hin.
	Hinsichtlich	der	Beurteilung	schafft	sie	aber	keine	neue	Rechtslage.	Sowohl
	Schüler/innen	mit	als	auch	Schüler/innen	ohne	diagnostizierte	Lese-und/oder
	Rechtschreib-Schwierigkeiten sind so zu beurteilen, wie es in der LBVO vorgesehen ist.

	4. Der Bedarf an Förderung für Kinder mit Lese-/Rechtschreib-Schwierigkeiten soll in das
	allgemeine Förderkonzept der Schule einfließen. Die Teilnahme am Förderunterricht ist
	nicht an ein psychologisches Gutachten	geknüpft. Unabhängig davon stehen die
	schulpsychologischen Beratungsstellen im Bereich „LRS“ allen Ratsuchenden gerne zur
	Verfügung.

	5. Der Kommentar rückt den Gesichtspunkt der individuellen Förderung in den Mittelpunkt
	der Aufmerksamkeit und möchte den Behinderungsaspekt im Zusammenhang mit
	„Legasthenie“ relativieren. Der Erlass vom 8. Mai 2000 wird damit aber nicht
	aufgehoben.

	6. Die in dem einvernehmlich verfassten Kommentar festgehaltenen Einschätzungen
	dienen sowohl der pädagogischen als auch der juristischen Abteilung des LSR im Falle
	einer Berufung als verbindlicher Maßstab.

	7. Der Kommentar wurde von der Abteilung	AHS in Kooperation mit der	Abteilung
	Schulpsychologie-Bildungsberatung sowie mit der Rechtsabteilung und ARGE Deutsch
	erstellt.
	Der genaue Wortlaut kann auf der Homepage des LSR nachgelesen werden (www.lsr-
	stmk.gv.at).

	Bei Unklarheiten und offenen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Alexandra Ettinger,
	Abteilung Schulpsychologie, Tel.: 345/450 (alexandra.ettinger@lsr-stmk.gv.at) oder an
	Frau Mag. Gabriela Deutscher, Abteilung AHS, Tel.: 345/171 (gabriela.deutscher@lsr-
	stmk.gv.at)
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